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Schwarze Liste für Lehrpersonen  

Die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) hat soeben eine Vernehmlassungsvorlage 

publiziert, in welcher sie einen politischen Vorstoss von alt Landrätin Regina Werthmüller 

(Vorstand Starke Schule beider Basel) umsetzt: Im Bildungsgesetz werden die Handhabung der 

«Schwarzen Liste» sowie die Bedingungen festgeschrieben, wann Lehrpersonen auf diese 

Liste gesetzt werden. Die Starke Schule beider Basel (SSbB) unterstützt den 

Vernehmlassungsvorschlag. 

Was ist die «Schwarze Liste»?  

Nicht jede Person ist geeignet, um Kinder und Jugendliche zu unterrichten. Lehrpersonen, welchen 

die Unterrichtsbefähigung entzogen wird, werden auf der «Schwarze Liste» aufgeführt, die vom 

Generalsekretariat der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) 

verwaltet wird. Sobald eine Lehrperson auf dieser Liste steht, wird sie gesamtschweizerisch mit einem 

entsprechenden Unterrichtsverbot belegt. Die Gründe, weshalb eine Person auf diese Liste gelangt, 

sind folgende:  

- Verlust der Handlungsfähigkeit 

- Vertrauenswürdigkeit erscheint durch eine Verurteilung zu einer Freiheits- oder Geldstrafe 

schwer beeinträchtigt  

- Lehrperson verletzt ihre oder seine Berufspflichten wiederholt schwer 

- Die Person ist offensichtlich unfähig geworden, den Lehrberuf auszuüben  

Damit eine Lehrperson auf dieser Liste eingetragen wird, muss der entsprechenden Person die 

Lehrbefähigung oder die Unterrichtsberechtigung durch den Kanton entzogen werden.  

Vorschlag der BKSD 

Die BKSD schlägt in der nun publizierten Vernehmlassungsvorlage vor, das Bildungsgesetz so zu 

ändern, dass ungeeigneten Lehrpersonen das Recht zu unterrichten entzogen werden kann. Sie 

begründet die Gesetzesänderung folgendermassen: Eine einheitliche gesamtschweizerische 

Handhabung mit der «Schwarzen Liste» führe zu weniger Missverständnissen. Der Kanton Basel-

Landschaft solle sich deshalb den anderen Kantonen anschliessen, die bereits mit der «Schwarzen 

Liste» arbeiten. Die Qualität des Lehrberufs könne verbessert werden, wenn die «Schwarze Liste» 

konsequent geführt würde und damit vermieden werden könne, dass ungeeignete Lehrpersonen eine 

Neuanstellung finden.  

SSbB befürwortet die «Schwarze Liste» 

Die SSbB unterstützt die in der Vernehmlassungsvorlage vorgeschlagenen Änderungen im 

Bildungsgesetz: Eine einheitliche Handhabung der «Schwarzen Listen» aller Kantone ist sinnvoll. Eine 

schweizweit übergreifende Regelung ist notwendig, damit solche Lehrpersonen auch in einem 

anderen Kanton keine Neuanstellung finden.  

Dennoch stellen sich bei der Umsetzung der betreffenden Vernehmlassung einige Fragen: Die vier 

von der BKSD formulierten Gründe, weshalb eine Person auf die «Schwarze Liste» aufgenommen 

wird, scheinen plausibel. Sie sind jedoch etwas oberflächlich formuliert, sodass bei der Umsetzung 

Fragen auftauchen könnten. Vor allem beim zweiten Punkt ist die Ausformulierung schwammig: 

«Vertrauenswürdigkeit erscheint durch eine Verurteilung zu einer Freiheits- oder Geldstrafe schwer 

beeinträchtigt.» Die Formulierung «schwer beeinträchtigt» lässt offen, was damit gemeint ist. Dazu 

kommt, dass nicht definiert ist, um welchen Grad an Freiheits- oder Geldstrafe es sich dabei handelt.  

Die Erläuterungen der BKSD zeigen jedoch klar auf, dass der Schwerpunkt bei Lehrpersonen liegt, die 

Missbrauchsfälle im Schulkontext begangen haben. Zudem wird deutlich, dass die begangene Straftat 

nicht in einer direkten Beziehung zum Lehrberuf stehen muss. Offen bleibt jedoch, wie «schlimm» 

diese Straftat sein muss, um die Lehrberechtigung zu verlieren. Um Unklarheiten bei der Umsetzung 

zu vermeiden, wäre es hilfreich, diese Punkte präziser zu formulieren.  



Gleichwohl befürwortet die SSbB die vorgeschlagenen Änderungen im Bildungsgesetz als Beitrag, um 

einerseits die Qualität des Lehrberufs zu verbessern und andererseits ein sicheres Umfeld für die 

Lernenden zu schaffen, was oberste Priorität haben muss.  


